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A. Amtliche Texte

Verordnungen

7	 Verordnung  
	 über die Aufhebung von Wasserschutzgebieten  
	 in der Landeshauptstadt Saarbrücken

Vom 15. Dezember 2025
Aufgrund des § 51 des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz-WHG) vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch 
Artikel  2 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 189), in Verbindung mit § 37 des Saarlän-
dischen Wassergesetzes (SWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), 
zuletzt geändert durch Artikel  3 des Gesetzes vom 
27. August 2025 (Amtsbl. I S. 854, 855), verordnet das 
Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und 
Verbraucherschutz:

Artikel 1
Die Verordnung über die Festsetzung eines Wasser-
schutzgebietes betreffend die Wassergewinnungsanlage 
des Amtes Brebach bzw. der Gemeinde Bischmisheim 

vom 12. März 1964 (Amtsbl. S. 205), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 24. Januar 2006 (Amtsbl. 
S. 174), wird aufgehoben.

Artikel 2
Die Verordnung über die Festsetzung eines Wasser-
schutzgebiets für das Einzugsgebiet der in der Gemar-
kung Bischmisheim, Flur 12 und 13, gelegenen Wasser-
gewinnungsanlagen der Stadtwerke Saarbrücken AG, 
Saarbrücken, (Wasserschutzgebietsverordnung Grum-
bachtal) vom 5. September 1984 (Amtsbl. S. 1025), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 24. Januar 2006 
(Amtsbl. S. 174), wird aufgehoben.

Artikel 3
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Saarbrücken, den 15. Dezember 2025

Die Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität,  
Agrar und Verbraucherschutz

Berg
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B. Beschlüsse und Bekanntmachungen des Landes

Stellenausschreibungen

8	 Stellenausschreibung  
	 des Landtages des Saarlandes

Der Landtag des Saarlandes sucht zur Verstärkung und 
Umsetzung seines Informationssicherheitskonzeptes

eine Mitarbeitende (m/w/d) innerhalb Referat II.3  
Informations- und Kommunikationstechnologie.

Werden Sie Teil unseres Teams und schützen Sie die 
digitale Infrastruktur des saarländischen Parlaments. In 
dieser Rolle entwickeln und zertifizieren Sie unser In-
formationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) nach 
BSI-Grundschutz bzw. ISO  27001 sowie im Kontext 
von NIS2 und CISIS12. Sie etablieren eigenverant-
wortlich ein Notfallmanagement (Business Continuity 
Management, BCM) gemäß BSI-Standard 200-4, füh-
ren Sicherheitsaudits durch, stärken das Sicherheitsbe-
wusstsein (Awareness) und wirken am Aufbau unserer 
allgemeinen Informationssicherheitsarchitektur mit.

Ihre Aufgaben:

Operative Umsetzung notwendiger Maßnahmen im 
Rahmen der Zertifizierung des Informationssicher-
heitsmanagementsystems nach BSI-Grundschutz/
ISO  27001, NIS2 und CISIS12 in enger Zusammen-
arbeit mit den zuständigen Fachbereichen und Gremien 
zur Weiterentwicklung der Informationssicherheit des 
Landtages.

Im Einzelnen bedeutet dies:

—	 Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Betrieb 
der technischen Sicherheitsinfrastruktur, insbeson-
dere von

•	 Intrusion Detection Systems (IDS),

•	 Endpoint Detection and Response (EDR),

•	 Schwachstellenscannern sowie

•	 zentralen Protokollierungs- und Alarmierungs-
mechanismen.

—	 Konzeption und Aufbau eines IT-Servicemanage-
ments nach gängigen Standards (ISO/IEC 20000, 
ITIL) inklusive Etablierung und Weiterentwick-
lung eines Service Desks

—	 Unterstützung bei der Modernisierung und Konso-
lidierung der Server-Infrastruktur

—	 Aufnahme, Analyse und strukturierte Dokumenta-
tion von IT-Prozessen

Ihr Profil – Must-have:
—	 Abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom (FH) 

oder Bachelor) in Informatik, Informationstechnik 
oder vergleichbare Fachrichtungen

Besondere Qualifikationen:
—	 Berufserfahrung im IT-Bereich, idealerweise 2 – 3 

Jahre
—	 Fundierte Kenntnisse in Systemadministration 

(Windows und Linux), Netzwerktechnik, Hard-
ware und Softwarebetrieb

—	 Kenntnisse in BSI IT-Grundschutz und/oder ISO/
IEC 27001 sowie ISO/IEC 20000, ITIL oder Be-
reitschaft zur Einarbeitung

—	 Agile und strukturierte, projektorientierte Arbeits-
weise mit gängigen Projektmanagement-Methoden

—	 Erfahrung in der Umsetzung von Sicherheitsvor-
gaben auf System-, Netzwerk- und Anwendungs-
ebene

—	 Fähigkeit, technische Inhalte verständlich an Kol-
leginnen weiterzugeben

—	 Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift

—	 Kenntnisse in BSI IT-Grundschutz und/oder ISO/
IEC 27001 von Vorteil oder Bereitschaft zur Ein-
arbeitung

Das bieten wir Ihnen:

Bedeutung und Sinnhaftigkeit
—	 Beitrag zum Schutz demokratischer Prozesse und 

Unterstützung des saarländischen Parlaments
—	 Stärkung digitaler Prozesse als Grundlage für De-

batte, Kontrolle und Gesetzgebung
—	 Unterstützung beim Schutz von Mitarbeiterinnen, 

Abgeordneten und Mandatsträgern
—	 Gewährleistung von Transparenz und Verlässlich-

keit parlamentarischer Entscheidungen

Modernes Arbeiten
—	 Homeoffice und mobiles Arbeiten (unter Berück-

sichtigung der Aufgabenerfüllung)
—	 Digitales und strukturiertes Planen
—	 Eigenständiges Arbeiten nach dem Management-

by-Objectives-Prinzip

Stabilität und Krisensicherheit
—	 Unbefristete Anstellung für Beschäftigungssicher-

heit
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—	 Tarifliche Sicherheit mit festen Gehaltserhöhungen
—	 Eingruppierung bis E 13 TV-L oder A 13, entspre-

chend Qualifikation
—	 Möglichkeit der Verbeamtung bei Erfüllung der 

Voraussetzungen
—	 Planbare, regelmäßige Arbeitszeiten, Gleitzeit und 

Überstundenerfassung
—	 Standortsicherheit in Saarbrücken

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
—	 Gleitzeit und 30 Tage Urlaub
—	 Zertifizierte, familienfreundliche Arbeitsumgebung
—	 Angebote zur Gesundheitsförderung und betrieb-

liches Gesundheitsmanagement

Persönliche Entwicklung
—	 Weiterbildungen mit Zertifikaten und Teilnahme 

an Fachkonferenzen
—	 Fachbezogenes Fortbildungsbudget
—	 Ganzheitliches Schulungsmanagement innerhalb 

der Behörde
—	 Offene, ehrliche Kommunikation sowie Wertschät-

zung und Anerkennung

Zusatzleistungen
—	 Zusatzleistungen wie RZVK, Jahressonderzah-

lung, vermögenswirksame Leistungen
—	 Gute Anbindung durch zentrale Lage, kostenfreie 

Parkmöglichkeiten
—	 Nachhaltige Mobilitätsangebote: Jobticket-Zu-

schuss/Deutschlandticket, JobRad
Bewerberinnen und Bewerber mit Schwerbehinderun-
gen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.
Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern und der gesetz-
lichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von Frauen 
innerhalb des Geltungsbereichs des bestehenden Frau-
enförderplans zu beseitigen, besteht ein besonderes In-
teresse an der Bewerbung von Frauen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind spä-
testens bis zum 12. Februar 2026 elektronisch über 
INTERAMT unter der Kennung 1386945 zu richten.
Für Auskünfte zur Tätigkeit: Herr Stefan Fuchs (Tel.: 
06 81/50 02-266, s.fuchs@landtag-saar.de) und für ver-
fahrensrechtliche Fragen: Herr Michael Dietz (Tel.: 
0681/5002-327, bewerbungen@landtag-saar.de).
Die Bewerbungsunterlagen werden innerhalb von drei 
Monaten nach Abschluss des Auswahlverfahrens ver-
nichtet, sofern nicht eine Herausgabe geltend gemacht 
wird. Auf die Übersendung von Originalen, Klarsicht-
hüllen und Schnellheftern sollte daher verzichtet wer-
den. Eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen ist 

nur bei gleichzeitiger Einsendung eines ausreichend 
frankierten und adressierten Rückumschlags möglich.

Die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen-
den Kosten werden nicht erstattet.

Die Informationen über die Erhebung personenbe-
zogener Daten nach Artikel 13 DSGVO können der 
Homepage des Unabhängigen Datenschutzzentrums 
Saarland unter https://www.datenschutz.saarland.de/, 
Bereich „Über uns – Stellenausschreibungen“, entnom-
men werden oder in Papierform beim Unabhängigen 
Datenschutzzentrum Saarland, Fritz-Dobisch-Stra-
ße 12, 66111 Saarbrücken, angefordert werden.

9	 Stellenausschreibung  
	 des Landtages des Saarlandes

Der Landtag des Saarlandes sucht zur Verstärkung und 
Umsetzung seines Informationssicherheitskonzeptes

eine Mitarbeitende (m/w/d)  
für die Stabsstelle Informationssicherheit.

Werden Sie Teil unseres Teams und schützen Sie die 
digitale Infrastruktur des saarländischen Parlaments. 
In dieser Rolle entwickeln und zertifizieren Sie unser 
ISMS nach BSI-Grundschutz/ISO  27001 sowie im 
Kontext von NIS2 und CISIS12, etablieren eigenver-
antwortlich ein Notfallmanagement (BCM) gemäß 
BSI-Standard  200-4, führen Sicherheitsaudits durch, 
stärken Sie Awareness und wirken am Aufbau unserer 
generellen Informationssicherheitsarchitektur mit.

Ihre Aufgaben:

—	 Aufbau, die Weiterentwicklung und Zertifizierung 
unseres Informationssicherheitsmanagementsys-
tems nach BSI-Grundschutz/ISO 27001, NIS2 und 
CISIS12

—	 Eigenverantwortlicher Aufbau des Notfallmanage-
ments (BCM) gemäß BSI-Standard 200-4

—	 Planung, Begleitung und Durchführung von Risi-
koanalysen, Maßnahmenableitungen, Wirksam-
keitskontrolle und internen sowie externen Audits

—	 Beratung von Projekten (KI-/Cloud-/Applikati-
ons-/OT-Security), Sicherheitsaudits und Awaren-
ess

—	 Aufbau, Unterstützung und Auswertung der gene-
rellen Informationssicherheitsarchitektur

Ihr Profil – Must-have:

—	 Abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom (FH) 
oder Bachelor) der Informatik mit Schwerpunkt 
Informationssicherheit und/oder Kommunikations-
technik

Besondere Qualifikationen:

—	 Drei Jahre Berufserfahrung

mailto:s.fuchs%40landtag-saar.de?subject=
mailto:bewerbungen%40landtag-saar.de?subject=
https://www.datenschutz.saarland.de/
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—	 Breites Know-how in Softwareentwicklung, Sys-
temadministration, Hardware und Netzwerkarchi-
tektur

—	 Fundierte Kenntnisse in Windows und Linux, Se-
curity Engineering, verteilten Systemen sowie mo-
dernen Webtechnologien

—	 Erfahrung in der Umsetzung von Sicherheitsvor-
gaben auf Netzwerk-, Betriebssystem- und Anwen-
dungsebene

—	 Agiles und strukturiertes Arbeiten nach Scrum, 
Kanban und PDCA; routiniert in kleinen, cross-
funktionalen Teams

—	 Ausgeprägte Fähigkeit, komplexe technische In-
halte adressatengerecht in Wort und Schrift oder an 
kleine Teams zu vermitteln

—	 Deutsch und Englisch verhandlungssicher
—	 Kenntnisse in BSI IT-Grundschutz und/oder ISO/

IEC 27001 oder Bereitschaft zur Einarbeitung

Das bieten wir Ihnen:

Bedeutung und Sinnhaftigkeit
—	 Beitrag zum Schutz demokratischer Prozesse und 

Unterstützung des saarländischen Parlaments
—	 Stärkung digitaler Prozesse als Grundlage für De-

batte, Kontrolle und Gesetzgebung
—	 Unterstützung beim Schutz von Mitarbeiterinnen, 

Abgeordneten und Mandatsträgern
—	 Gewährleistung von Transparenz und Verlässlich-

keit parlamentarischer Entscheidungen

Modernes Arbeiten
—	 Homeoffice und mobiles Arbeiten (unter Berück-

sichtigung der Aufgabenerfüllung)
—	 Digitales und strukturiertes Planen
—	 Eigenständiges Arbeiten nach dem Management-

by-Objectives-Prinzip

Stabilität und Krisensicherheit
—	 Unbefristete Anstellung für Beschäftigungssicher-

heit
—	 Tarifliche Sicherheit mit festen Gehaltserhöhungen
—	 Eingruppierung bis E 13 TV-L oder A 13, entspre-

chend Qualifikation
—	 Möglichkeit der Verbeamtung bei Erfüllung der 

Voraussetzungen
—	 Planbare, regelmäßige Arbeitszeiten, Gleitzeit und 

Überstundenerfassung
—	 Standortsicherheit in Saarbrücken

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
—	 Gleitzeit und 30 Tage Urlaub

—	 Zertifizierte, familienfreundliche Arbeitsumge-
bung

—	 Angebote zur Gesundheitsförderung und betrieb-
liches Gesundheitsmanagement

Persönliche Entwicklung
—	 Weiterbildungen mit Zertifikaten und Teilnahme 

an Fachkonferenzen
—	 Fachbezogenes Fortbildungsbudget
—	 Ganzheitliches Schulungsmanagement innerhalb 

der Behörde
—	 Offene, ehrliche Kommunikation sowie Wertschät-

zung und Anerkennung

Zusatzleistungen
—	 Zusatzleistungen wie RZVK, Jahressonderzah-

lung, vermögenswirksame Leistungen
—	 Gute Anbindung durch zentrale Lage, kostenfreie 

Parkmöglichkeiten
—	 Nachhaltige Mobilitätsangebote: Jobticket-Zu-

schuss/Deutschlandticket, JobRad
Bewerberinnen und Bewerber mit Schwerbehinderun-
gen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.
Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern und der gesetz-
lichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von Frauen 
innerhalb des Geltungsbereichs des bestehenden Frau-
enförderplans zu beseitigen, besteht ein besonderes In-
teresse an der Bewerbung von Frauen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind spä-
testens bis zum 12. Februar 2026 elektronisch über 
INTERAMT unter der Kennung 1401231 zu richten.
Für Auskünfte zur Tätigkeit: Herr Eric Seewald (Tel.: 
06 81/50 02-277, e.seewald@landtag-saar.de) und für 
verfahrensrechtliche Fragen: Herr Michael Dietz (Tel.: 
06 81/50 02-327, bewerbungen@landtag-saar.de).
Die Bewerbungsunterlagen werden innerhalb von drei 
Monaten nach Abschluss des Auswahlverfahrens ver-
nichtet, sofern nicht eine Herausgabe geltend gemacht 
wird. Auf die Übersendung von Originalen, Klarsicht-
hüllen und Schnellheftern sollte daher verzichtet wer-
den. Eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen ist 
nur bei gleichzeitiger Einsendung eines ausreichend 
frankierten und adressierten Rückumschlags möglich.
Die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen-
den Kosten werden nicht erstattet.
Die Informationen über die Erhebung personenbe-
zogener Daten nach Artikel 13 DSGVO können der 
Homepage des Unabhängigen Datenschutzzentrums 
Saarland unter https://www.datenschutz.saarland.de/, 
Bereich „Über uns – Stellenausschreibungen“, entnom-
men werden oder in Papierform beim Unabhängigen 
Datenschutzzentrum Saarland, Fritz-Dobisch-Stra-
ße 12, 66111 Saarbrücken, angefordert werden.

mailto:e.seewald%40landtag-saar.de?subject=
mailto:bewerbungen%40landtag-saar.de?subject=
https://www.datenschutz.saarland.de/
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